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Wilde Müllablagerungen sind kein Kavaliersdelikt  
Vor Kurzem wurde im Bereich „Ziegelhütte“ Müll abgeladen. Es handelt sich um einen weißen Plas-
tiksack, Metallgestänge vermutlich einer Kinderrutsche und dessen Kunststoffteile dazu sowie ein la-
ckiertes Holzbrett. 

Wilde Müllablagerungen auf öffentlichen und privaten Grundstücken sind auch in unserer Gemeinde 
mittlerweile ein Dauerärgernis und immer wieder Anlass für Beschwerden. Wer erwischt wird, zahlt 
nicht nur die Entsorgungskosten, sondern muss auch mit einem saftigen Bußgeld rechnen. 

Das Bürgermeisteramt ruft daher alle Haushalte zum ordnungsgemäßen Umgang mit Müll auf. 

Wer aus Bequemlichkeit oder anderen Gründen Abfälle und Wertstoffe unsachgemäß entsorgt oder 
auf öffentlichen und privaten Grundstücken wild ablagert, belastet die Umwelt und verursacht teure 
Reinigungs- und Entsorgungskosten, die die Allgemeinheit zu tragen hat. 

Wem eine unsachgemäße oder wilde Müllentsorgung nachgewiesen werden kann, 
wird kräftig zur Kasse gebeten. Häufig können Müllsünder auch durch Mithilfe aus 
der Bevölkerung entlarvt werden.  

Das Bürgermeisteramt nimmt Meldungen aus der Bevölkerung, durch die ein Müllsünder konkret er-
mittelt werden kann, über die Tel. Nr. 07467 9460-14, Herr Hager, entgegen. 

Info: Ausführliche Informationen und Termine zur Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen enthält 
der an alle Haushalte verteilte Abfallkalender,  der auch an der Infotheke des Rathauses ausliegt. 

Ausführliche Auskünfte erteilt auch die Abfallberatung im Landratsamt, Tel.: 07461 626 3400. 



Donnerstag, 28. Mai 2020 Seite 2

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 
Freitag, 29. Mai, 12.00 Uhr

Die wichtigsten Telefonnummern auf einen Blick

Bereitschaftsdienste
Sprechzeiten des Bürgermeisteramtes:
Montag bis Donnerstag 9.00 - 12.30 Uhr

Montag, Dienstag, Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr

Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Freitag 8.00 - 12.30 Uhr

Bürgermeisteramt 07467 9460-0
Fax 07467 9460-25
E-Mail info@neuhausen-ob-eck.de
Internet-Adresse www.neuhausen-ob-eck.de

Gemeindejugendreferent: Markus Sell 0172 4420199

Ortsvorsteher Günter Binder, Schwandorf 07777 1258

Ortsvorsteher Andreas König, Worndorf 07777 9369984

Homburghalle Neuhausen ob Eck 07467 709

Bürgersaal Schwandorf 07777 327

Bürgersaal Worndorf 07777 310

Bauhof 07467 412

Bücherei 07467 910020

Badenova (Gasversorgung) (Notdienst) 0800 2767767

Netze BW (Stromversorgung)  Service-Telefon  0800 3629 900 
Service-Störung  0800 3629 477 

Notruf, Polizei 110

Krankentransport 19222

Polizei Tuttlingen 07461 941-0

Polizei Mühlheim  07463 99610

Evangelisches Pfarramt Neuhausen ob Eck 07467 385

Katholisches Pfarramt Emmingen 07465 703

Katholisches Pfarramt Mühlheim 07463 354

Frauenhaus Tuttlingen  07461 2066

Ev. Sozialstation Tuttlingen 07461 73321

Giftnotruf 0761 192 40

Störungsstelle - Strom 0800 3629 477

Störungsstelle - Wasser (Wassermeister Schaz) 0162 2892093

Störungsstelle - Gas 0800 2767767

Nachbarschaftshilfe 07777 7593 
Einsatzleitung Karin Seifried 
E-Mail: karin.seifried@gmx.de

Phönix gemeinsam gegen sexuellen Mißbrauch 
Bahnhofstraße 11 78532 Tuttlingen  07461 770 550 
E-Mail: anlaufstelle@phoenix.tuttlingen.de 
Telefonische Sprechzeiten:  Mo 10 - 12 Uhr 
    Di 17 - 19 Uhr 
    Do    15 - 17 Uhr  
persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung 

Hospizgruppe Tuttlingen 
Einsatzleitung:  0713 8160160 
www.hospitzgruppe-tuttlingen.de

Telefonseelsorge 0800 1110111

Fachstelle  für Pflege und Senioren
Beratungs- und Netzwerkstelle
Gartenstraße 22, 78532 Tuttlingen 07461 926 4603
E-Mail: fps@landkreis-tuttlingen.de

Fachstelle Sucht 
Freiburgstraße 44, 78532 Tuttlingen 07461 966 480
E-Mail: fs-tuttlingen@bw-lv.de
Offene Sprechstunden
Mittwoch von 13:30 – 18:00 Uhr
Ansonsten Gespräche nach Vereinbarung

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen  
Bereitschaftsdienst  im Landkreis Tuttlingen   
Rettungsdienst, Feuerwehr: 112   

Hausärztlicher Notfalldienst: 116117

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
an den Wochenenden und Feiertagen und 
außerhalb der Sprechstundenzeiten:  
 Kostenfreie Rufnummer 116117 
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - 
Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und 
Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter  0711 – 96589700 
oder docdirekt.de 
     

Klinikum Landkreis Tuttlingen - Gesundheitszentrum 
Tuttlingen, Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen 
Mo - Fr 18-22 Uhr
Sa, So und an FT 8-22 Uhr 

Kinderärztlicher Notfalldienst:  116 117 

Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117 

HNO Notfalldienst: 116 117   
VS: HNO Schwarzwald-Baar-Klinikum
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 
Sa, So und an FT 10-20 Uhr     

Zahnärztlicher Notfalldienst:   0180 3222555-20 

Apotheken-Notfalldienst  
Samstag, 30.05.2020 
Linden-Apotheke in Immendingen, Schwarzwaldstr. 50, 
Tel.: 007462 1531 
Sonntag, 31.05.2020 
St. Anna-Apotheke in Frindingen, Michael-Diessle-Str. 4, 
Tel.: 07463 413 
Pfingstmontag, 01.06.2020 
Hubertus-Apotheke in Tuttlingen, Bahnhofstr. 41, Tel.: 07461 3280
   
Tagesaktuelle Notdienst-Informationen erhalten Sie auf den Seiten der Landes-
apothekenkammer Baden-Württemberg: http:// lak-bw.notdienst-portal.de 
oder kostenfrei aus dem Festnetz: 0800 0022833 
 

Tierärztlicher Notfalldienst  
Samstag/Sonntag/Pfingstmontag, 30./31.05.2020 / 01.06.2020 
Dr. Wieland, Spaichingen, Hindenburgstr. 88, Tel.: 07424 2560   
Dr. Kettenacker, Meßkirch, Am Münzkreuz 21, Tel. 07575 9204-0
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Ehrenamtliche der DRV Baden-Württemberg engagieren sich 
Die gesetzliche Rentenversicherung in der Bundesrepublik leistet Enormes, um in den schwierigen Zeiten der 
Corona-Pandemie den Menschen alle notwendige Unterstützung zukommen zu lassen. Nicht nur die hauptamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg zeigen 
hohes Engagement, sondern auch die ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer, die in der Selbstverwaltung 
aktiv sind. Rund 300 Ehrenamtliche stehen landesweit in der Vertreterversammlung, dem Vorstand, als Versi-
chertenberaterinnen und -berater oder als Mitglieder von Widerspruchsausschüssen in der Rentenversicherung 
für die Solidargemeinschaft ein. Ihre uneigennützige Arbeit würdigt der Tag der Selbstverwaltung, der alljähr-
lich am 18. Mai begangen wird.
 
Die ehrenamtlich tätigen Versichertenberaterinnen und -berater leisten in ihrer Freizeit wertvolle Unterstüt-
zung und ergänzen damit in Baden-Württemberg das Service- und Beratungsnetz der DRV. So helfen sie mit, 
dass trotz der geltenden Kontaktbeschränkungen alle jetzt nötigen Entscheidungen schnell, verantwortungs-
voll und mit großem Sachverstand getroffen werden.
 
Sie stehen allen Ratsuchenden, die in Rentenfragen Unterstützung benötigen, per Telefon hilfreich zur Seite 
(Kontaktdaten auf www.deutsche-rentenversicherung.de). Auch die mit Versicherten- und Arbeitgeberver-
treterinnen und -vertretern paritätisch besetzten Widerspruchsausschüsse setzen ihre Tätigkeit während der 
Pandemie fort und stellen sicher, dass Widersprüche der Versicherten gegen Verwaltungsentscheidungen der 
Rentenversicherung schnell geklärt werden.
 
Auskünfte zu den Themen Prävention, Rehabilitation, Altersvorsorge und Rente gibt es bei der Deutschen 
Rentenversicherung Baden-Württemberg in den Regionalzentren und Außenstellen im ganzen Land, über das 
kostenlose Servicetelefon unter 0800 100048024, bei den ehrenamtlich tätigen Versichertenberaterinnen und 
-beratern sowie im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung-bw.de.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder 
Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk und gegen die Daten-
übermittlung an das Staatsministerium 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen 
von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Abs. 2 Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft erteilen über 
Familienname, Vorname, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. 

Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 90. Geburtstag jeder folgen-
de Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. 

Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der Meldeverordnung dem Staatsministerium zur 
Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten der Jubilarinnen und Jubilare aus 
dem Melderegister. Davon umfasst sind zum Beispiel der Familienname, Vorname, Doktorgrad, Geschlecht, die 
Anrede sowie das Datum und die Art des Jubiläums. 

Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu wider-
sprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Neuhausen ob Eck, Rathausplatz 1, 78579 Neuhausen ob 
Eck eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu 
seinem Widerruf. 
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Amtliche
Mitteilungen§

Bürgersprechstunde 
Die nächste Bürgersprechstunde findet am 
28.05.2020 von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. 
Auch außerhalb der Bürgersprechstunden 
können Sie mit dem Bürgermeister über 
Ihre Sorgen und Probleme reden oder Ihre 
Wünsche und Anliegen vorbringen. Rufen 
Sie an - Tel.: 07467 9460-15 - damit wir einen 
Termin vereinbaren können. 
  
 
Müllabfuhr  

Entnehmen Sie die Abfalltermine bitte dem 
Abfallkalender des Landkreises, der Ihnen 
mit der Post zugestellt wurde. 
Weitere Exemplare liegen im Rathaus aus. 
Nutzen Sie den kostenlosen Erinnerungs-
service über die Müll-App und Sie werden 
automatisch an alle Müllabfuhrtermine er-
innert. Weitere Informationen unter www.
abfallwecker.de 
  
Bei Fragen rund um die Müllabfuhr, auch für 
Reklamationen über nicht abholte Müllge-
fäße oder beschädigte Müllgefäße wenden 
Sie sich bitte an die:  
  
Abfallberatung Landkreis Tuttlingen 
Tel.: 07461 926-3400 
www.abfall-tuttlingen.de 
  
Gebühren / Mülltonnenbestellung 
Buchstabe A – Ld 
Frau Schlicht, Tel. 07461 926-3439 
  
Buchstabe Le - Z 
Frau Kolb, Tel.: 07461 926-3438 
  
  
Aktuelles aus dem  
Gemeinderat  
Bericht aus der Gemeinderatssitzung 
vom 19.05.2020 
Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald be-
grüßte zu Beginn der Sitzung die anwesen-
den 12 Gemeinderatsmitglieder, 14 Zuhö-
rerinnen und Zuhörer sowie von der Presse 
Herrn Rimmele (Gränzbote) sehr herzlich. 

TOP 1
Zustimmung zur Wahl des Abtei-
lungskommandanten der Abteilung 
Schwandorf, dessen Stellvertreters sowie 
des Stellvertreters des Abteilungskom-
mandanten der Abteilung Neuhausen ob 
Eck der Freiwilligen Feuerwehr 
Der Wahl von Marco Schwarz zum stellver-
tretenden Abteilungskommandanten der 
Abteilung Neuhausen ob Eck stimmte der 
Gemeinderat einstimmig zu.
Ebenso einstimmig stimmte das Gremium 
der Wahl von Elmar Winter zum Abteilungs-
kommandanten und Severin Haaf zum stell-
vertretenden Abteilungskommandanten 
der Abteilung Schwandorf zu. 
Der Bürgermeister überreichte Marco 

Schwarz und Elmar Winter die entsprechen-
den Bestellungsurkunden. Severin Haaf war 
erkrankt und erhält die Bestellungsurkunde 
nachgereicht. Der Bürgermeister wünschte 
den Bestellten für die kommenden fünf Jah-
re alles Gute und viel Erfolg. 

TOP 2
Ratsinformationssystem
Vorstellung durch die Firma comundus 
regisafe GmbH / Auftragsvergabe 
Herr Feser stellte als Vertreter der Firma co-
mundus regisafe GmbH das System und die 
Funktionsweise dem Gemeinderat und den 
Zuhörern vor. Er ging auf die zahlreichen 
Vorteile des Ratsinformationssystems ein, 
das bereits dreizehn Monate nach Einfüh-
rung über 200 Kunden im Einsatz haben, 
darunter auch die Gemeinden Wehingen, 
Gosheim, Mühlheim und Aldingen. 
Bürgermeister Osswald lobte außerdem den 
hervorragenden Support, den die Gemein-
de Neuhausen ob Eck bereits seit 17 Jahren 
beim Dokumentenmanagementsystem der 
gleichen Firma genießt. 
Herr Feser, der zehn Jahre Hauptamtsleiter 
und 16 Jahre Bürgermeister war, beantwor-
tete mehrere fachliche Fragen von Gemein-
derat Oliver Luz. Technische Detailfragen 
wird dieser an Techniker und Programmierer 
weitergeben. 
Nach ausführlicher Information durch Herrn 
Feser und kurzer Beratung hat der Gemein-
derat einstimmig folgende Beschlüsse ge-
fasst:
•	 Der Anschaffung des Ratsinformati-

onssystems bei der Firma comundus 
regisafe GmbH einschließlich der Soft-
ware, einer Ratsinformations-App und 
der Installation sowie einer Einweisung 
zum vorläufigen Gesamtpreis von 
8.616 Euro (inkl. Jubiläumsrabatt) wird 
zugestimmt.

•	 Der Anschaffung der Tablets in Abhän-
gigkeit von individuellen Wünschen 
(Samsung oder Apple) zum Gesamt-
preis von maximal 8.500 Euro bei der 
Firma KelTech aus Mühlheim an der 
Donau wird zugestimmt. (Kämmerer 
Artur Muschalek wird die Gemeinde-
ratsmitglieder abfragen, welche End-
geräte die einzelnen Mitglieder wün-
schen.)

•	 Der kostenlosen Überlassung der Tab-
lets an den Gemeinderat und der Rück-
gabe der Geräte beim Ausscheiden aus 
dem Gemeinderat wird zugestimmt.

 
TOP 3
Baugebiet „Untere Hälde“ in Neuhausen 
ob Eck / Grundstücksangelegenheiten 
Auf der nördlichen Seite der verlängerten 
Beethovenstraße befindet sich das erschlos-
sene Grundstück Flurstück Nr. 5325, das von 
den Eigentümern demnächst bebaut wer-
den soll. Der rechtsgültige Bebauungsplan 
„Untere Hälde“ sieht für die bisher nicht 
ausgebaute Erschließungsstraße einen 
beidseitigen Gehwegausbau mit einer Brei-
te von 1,50m vor. In den bisher erschlosse-
nen Wohngebieten sind lediglich einseitige 
Gehwege - wenn überhaupt – hergestellt 
worden. Das Gremium war sich einig, auf 
einen eventuellen späteren Ausbau des 

nördlichen Gehwegs zu verzichten und die 
entsprechende Fläche den Grundstücksei-
gentümern zu verkaufen. Es handelt sich 
hierbei um rund 92m². Leitungen sind in 
dieser Fläche nicht vorhanden. Die Flächen 
auf der südlichen Seite sollen allerdings für 
einen späteren Gehwegausbau auf jeden 
Fall bei der Gemeinde verbleiben. 
Das Gremium war sich ebenfalls einig, die 
Fläche zum derzeitigen Bodenrichtwert von 
48 Euro pro m² zu verkaufen. Die Vermes-
sungs- und Notarkosten sind von den Erwer-
bern zu tragen. Für die gesamte Baufläche 
werden noch Erschließungs-, Kanal-, Klär- 
und Wasserversorgungsbeiträge anfallen. 

TOP 4
Abrundungssatzung mit örtlichen Bau-
vorschriften „Unterschwandorf 21“ / Ab-
wägungs- und Satzungsbeschluss 
Der Gemeinderat hatte am 17.09.2019 be-
schlossen, für das Flurstück 2606 der Ge-
markung Schwandorf /Unterschwandorf 21) 
eine Innenbereichssatzung aufzustellen, mit 
dem Ziel, das teilweise im Außenbereich lie-
gende Flurstück 2606 in den planungsrecht-
lichen Innenbereich einzubeziehen. 
Die danach durchgeführte öffentliche Aus-
legung und die Stellungnahme der Behör-
den und Träger öffentlicher Belange sowie 
durch die zwischenzeitlich konkretisierte 
und etwas geänderte Planung der Bauher-
ren hatten sich inhaltliche Änderungen am 
Satzungsentwurf ergeben. Daher hat eine 
erneute Offenlage und Beteiligung der Be-
hörden und Träger öffentlicher Belange 
stattgefunden. Hieraus haben sich keine 
wesentlichen inhaltlichen Änderungen er-
geben. 
Der Gemeinderat hat einstimmig folgende 
Beschlüsse gefasst:

1. Abwägungsbeschluss  
Der Gemeinderat behandelt die im Rahmen 
der Beteiligungen nach § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs. 2 BauGB sowie der erneuten Beteiligun-
gen nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 in Verbin-
dung mit § 4a Abs. 3 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen vollumfänglich und wägt 
diese entsprechend der in beigefügten Ab-
wägungssynopsen aufgeführten Beschluss-
vorschläge ab.

2. Satzungsbeschluss 
Der Abrundungssatzung mit den örtlichen 
Bauvorschriften „Unterschwandorf“ in der 
vorliegenden Fassung als Satzung wird zu-
gestimmt 

TOP 5 
Sanierung der Außenfassade am 
Kindergartengebäude/Klanghaus in 
Schwandorf - Auftragsvergabe 
Das bisherige Schulgebäude in Schwandorf 
wurde 1964 gebaut, der Kindergarten wur-
de 1992 angebaut. Die Außenfassade des 
Kindergartens und auch des zwischenzeit-
lich als „Klanghaus“ genutzten ehemaligen 
Schulgebäudes wurde bisher noch nicht 
saniert. Witterungsbedingt sind an der Au-
ßenfassade einige Schadstellen entstanden, 
die nun ausgebessert werden sollten, um 
größere bauliche Schäden zu vermeiden. 
Hierzu wurden von Bautechniker Karl Hager 
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bereich gibt es klare Vorgaben; privilegiert 
sind z.B. Bauvorhaben von Landwirten. Eine 
Privilegierung liegt in diesem Fall eindeutig 
nicht vor. 

Wenngleich das sogenannte „Feldhaus“ be-
reits steht und genehmigt wurde, hat die 
Baurechtbehörde in vier Gesprächen mit 
dem Bürgermeister klar betont, dass eine 
Genehmigung des neuen Vorhabens nicht 
möglich sei. 
Dennoch waren sich Verwaltung und Ge-
meinderat einig, dass es irgendeine Mög-
lichkeit geben müsse, den Bau an dieser 
- sinnvollen - Stelle zu ermöglichen. Aller-
dings war sich das Gremium auch einig, dies 
auf normalem Weg ohne Sonderbehand-
lung zu ermöglichen. 

Hierzu sollen Flächennutzungsplan und Be-
bauungsplan parallel geändert werden. Für 
den Flächennutzungsplan soll bereits in der 
nächsten Sitzung des gemeinsamen Aus-
schusses für die vereinbarte Verwaltungs-
gemeinschaft Tuttlingen Anfang Juli die 
notwendige Änderung eingebracht werden. 
Der Bürgermeister wies darauf hin, diese 
Vorgehensweise habe zwar zwei Nachteile, 
nämlich dauere sie etwas länger und koste 
auch Geld, sei aber dann rechtlich gesichert 
und gegenüber anderen Interessenten auch 
zu vertreten. 
Wenn die Untere Naturschutzbehörde wirk-
lich dem Vorhaben - wie gegenüber dem 
OGV angekündigt - zustimme, könne die 
entsprechende Änderung in ca. neun Mona-
ten rechtskräftig werden. Der Bürgermeis-
ter führte aus, falls die Gemeinde dennoch 
dem jetzt vorliegenden Bauantrag das Ein-
vernehmen erteilen würde, werde die Bau-
rechtsbehörde ablehnen und dann dauere 
das ganze Vorhaben im Rechtsmittelverfah-
ren noch länger. 
Die Kosten für die Änderung des Bebau-
ungsplanes wird die Gemeinde analog zum 
Vorgehen für die Vereine in Schwandorf 
übernehmen. Der entsprechende Beschluss 
zur Aufstellung eines Bebauungsplans soll 
noch vor der Sommerpause erfolgen. 
Allerdings muss der OGV zuerst sein einge-
reichtes Baugesuch zurücknehmen. 

Nach eingehender Beratung hat der Ge-
meinderat einstimmig folgende Beschlüsse 
gefasst:
1. Das gemeindliche Einvernehmen zum 

Baugesuch des OGV wird nicht erteilt.
2. Die notwendige Änderung des Flä-

chennutzungsplanes soll spätestens 
bis zur nächsten Sitzung des gemein-
samen Ausschusses für die Flächennut-
zungsplanung beantragt werden.

3. Die Bebauungsplanänderung soll bald-
möglichst vom Büro vorbereitet und 
dann in einer der nächsten Gemeinde-
ratssitzungen beschlossen werden.

 
TOP 9
Bekanntgaben / Anfragen / Sonstiges
1. Aufstellung der Buswartehäuschen 
Der Bürgermeister gab bekannt, die zwei 
neuen Buswartehäuschen seien wenige 
Tage vor der Gemeinderatssitzung bereits 
aufgestellt worden.

2. Photovoltaik-Freiflächenprojekt auf 
der ehemaligen Erddeponie Tränkental 
Auf Anfrage von Gemeinderätin Wohlhüter 
erklärte der Bürgermeister, vom 23. April 
2020 noch bis zum 28. Mai 2020 werde die 
Offenlage für den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan auf der Gemarkung Worndorf 
durchgeführt. Die Frist sei auf Anraten des 
Kommunalamts beim Landratsamt auf-
grund der Corona-Krise von vier auf sechs 
Wochen verlängert worden. 
  

Abrundungssatzung mit 
örtlichen Bauvorschriften 
„Unterschwandorf 21“ 
Hier: 
Satzungsbeschluss und Inkrafttreten 
Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen 
ob Eck hat am 19.05.2020

•	 aufgrund des § 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 und 
Nr. 3 des Baugesetzbuches –  BauGB – 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),

•	 sowie des § 74 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Lan-
desbauordnung Baden-Württemberg 
– LBO – vom 05.03.2010 (GBl. 358, 
ber. 416), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 23.02.2017 (GBl. S. 99) 
m.W.v. 11.03.2017,

•	 in Verbindung mit § 4 der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg 
– GemO – vom 24.07.2000 (GBl. 2000, 
581, ber. 698), zuletzt geändert durch 
Art. 16 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 
(GBl. S. 161, 186),

 
die Abrundungssatzung mit örtlichen 
Bauvorschriften „Unterschwandorf 21“ 
als Satzungen beschlossen. 
 
§ 1  
Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich der Satzungen er-
streckt sich über die Fläche des Grund-
stücks mit der Flur-Nr. 2606, Gemarkung 
Schwandorf. 

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbe-
reichs ergibt sich aus dem Zeichnerischen 
Teil (02) dieser Satzungen. Der Zeichneri-
sche Teil und die darin getroffenen Festset-
zungen sind Bestandteil dieser Satzungen.

§ 2  
Zulässigkeit von Vorhaben 
Innerhalb des in § 1 festgelegten Geltungs-
bereiches richtet sich  die planungsrecht-
liche Zulässigkeit von Vorhaben (im Sinne 
von § 29 BauGB) nach § 34 BauGB. 

Soweit  für   ein  Gebiet   des  gemäß  § 1  fest-
gelegten  Innenbereichs  ein rechtsverbind-
licher Bebauungsplan vorliegt oder nach 
Inkrafttreten dieser Satzungen bekannt ge-
macht wird, richtet sich die planungsrecht-
liche Zulässigkeit von Vorhaben nach § 30 
BauGB. 

nach Ortsbesichtigung mehrere Angebote 
eingeholt. 
Die letztendlich zwei eingangenen Angebo-
te variierten von 9.970,07 Euro bis 12.279,17 
Euro. Der Gemeinderat hat einstimmig be-
schlossen, den Auftrag zur Sanierung der 
Außenfassade am ehemaligen Schulgebäu-
de in Schwandorf an die Firma Hermann aus 
Fridingen an der Donau zum Angebotspreis 
von 9.970,07 Euro zu vergeben. 

TOP 6 
Bauantrag zum Neubau eines Schuppens 
in Neuhausen ob Eck 
Auf dem Grundstück Flurstück Nr. 16, Talstra-
ße, ist der Neubau eines Schuppens geplant. 
Da kein rechtskräftiger Bebauungsplan vor-
liegt, handelt es sich um ein Vorhaben nach 
§ 34 BauGB (Innenbereich). Der Gemeinde-
rat war einhellig der Meinung, dass sich das 
Vorhaben in die umliegende Bebauung ein-
fügt (Wohnbebauung mit Garagen). Städte-
baulich ist der geplante Schuppen nicht von 
großer Bedeutung, da er von den Straßen 
kaum einsehbar sein wird. 
Der Gemeinderat erteilte daher einstimmig 
sein Einvernehmen. 

TOP 7 
Bauantrag zum Neubau eines Einfamili-
enhauses mit Garage in Schwandorf 
Die hierfür notwendige Abrundungssat-
zung war in dieser Gemeinderatssitzung be-
reits beraten und beschlossen worden. Auf 
dem zwischenzeitlich eigenständig entstan-
denen Flurstück Nr. 2606/1 sollen ein Wirt-
schaftsgebäude und eine Garage abgebro-
chen werden. Hierzu werden die Bauherren 
eine Förderung im Rahmen der Innenent-
wicklungsrichtlinie erhalten. Danach ist der 
Bau eines Einfamilienwohnhauses mit einer 
Doppelgarage sowie einem freistehenden 
Schuppen geplant. Bei dem Wohnhaus 
handelt es sich um ein zweigeschossiges 
Gebäude mit einem Satteldach und einer 
Dachneigung von 25°. 
Das Bauvorhaben entspricht den Festset-
zungen der Abrundungssatzung. Auch der 
Ortschaftsrat Schwandorf hat dem Bauvor-
haben einstimmig zugestimmt. 
Der Gemeinderat hat daher ebenfalls ein-
stimmig beschlossen, dem Bauantrag zum 
Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit 
Garage und einem Schuppen auf dem 
Grundstück, Flurstück Nr. 2606/1 das ge-
meindliche Einvernehmen zu erteilen. 

TOP 8 
Bauantrag zum Neubau einer Lagerhalle 
in Neuhausen ob Eck 
Der Obst- und Gartenbauverein Neuhausen 
ob Eck e.V. (im Weiteren OGV genannt) be-
treibt seit 2004 auf den Grundstücken mit 
den Flurstücknummern 5262 und 5263 das 
sogenannte „Feldhaus“. 2008 wurde das ge-
samte Gelände umzäunt, was baurechtlich 
genehmigt wurde. 
Nun soll eine weitere Abstellmöglichkeit für 
die vorhandenen Gartengeräte geschaffen 
werden, wozu der Bau einer Lagerhalle ge-
plant ist. Allerdings handelt es sich hierbei 
um Außenbereich und die Gemeinde hat 
in den vergangenen Jahren hier sehr kon-
sequent eine Linie verfolgt. Für den Außen-
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 § 3  
Textliche Festsetzungen 
In Ergänzung zu § 2 dieser Satzungen gelten 
innerhalb des in § 1 dieser Satzungen fest-
gelegten Geltungsbereichs die nachfolgend 
aufgeführten Bestimmungen: 
  
3.1. Planungsrechtliche Festsetzungen 
3.1.1.  Maß der baulichen Nutzung 
§ 34 Abs. 5 S. 2 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB, §§ 16-21a BauNVO 
Das Maß der baulichen Nutzung ist im zeich-
nerischen Teil durch die maximale Traufhö-
he (THmax) sowie die maximale Zahl der 
Vollgeschosse in der Nutzungsschablone 
festgesetzt: 
Maximale Traufhöhe (THmax) 
Die maximale zulässige Traufhöhe von 
Hauptgebäuden beträgt 7,0m. 
Die Traufhöhe wird bemessen zwischen 
dem unteren und oberen Bezugspunkt. Als 
oberer Bezugspunkt der Traufhöhe gilt der 
Schnittpunkt Außenwand mit der Oberkan-
te Dachhaut. Als unterer Bezugspunkt gilt 
die Höhe des natürlichen Geländes an der 
bergseitigen Gebäudekante in Gebäude-
mitte.  
Zahl der Vollgeschosse 
Es sind maximale zwei Vollgeschosse zuläs-
sig.  
  
3.1.2.  Überbaubare Grundstücksfläche 
§ 34 Abs. 5 S. 2 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB, §§ 23 BauNVO 
Die durch Hauptgebäude überbaubare 
Grundstücksfläche ist im zeichnerischen Teil 
durch Baugrenzen festgesetzt. 
  
3.1.3.  Flächen oder Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 
§ 34 Abs. 5 S. 2 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 
20 BauGB 
Niederschlagswasser ist vorrangig auf dem 
Grundstück zur Versickerung zu bringen, 
soweit dem weder wasserrechtliche noch 
sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften 
noch wasserwirtschaftliche Belange entge-
genstehen. 
Die zur Versickerung von Oberflächenwas-
ser anzulegende Mulde, deren Lage dem 
zeichnerischen Teil zu entnehmen ist, ist 
naturnah mit Staudenpflanzungen zu ge-
stalten. 
Zuwegungen und Zufahrten sind aus was-
serdurchlässigen Materialien, z.B. Rasengit-
tersteinen oder wassergebundener Decke, 
herzustellen. 
Rodungen von Bäumen sind nur außerhalb 
der Vogelbrutzeit, d.h. im Zeitraum zwischen 
Anfang Oktober und Ende Februar, zulässig. 
  
3.1.4.  Erhaltung und Ersatz von Bäumen  
§ 34 Abs. 5 S. 2 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 
25b BauGB 
Im Geltungsbereich der Satzung sind drei 
Obstbäume als Ersatz für bereits im Laufe 
des Aufstellungsverfahrens dieser Satzung 
gerodete/umgepflanzte Obstbäume zwin-
gend zu pflanzen. Die Ersatzpflanzungen 
sind in gleicher Art und Größenordnung 
(Stammumfang mindestens 10cm) vorzu-
nehmen. 
Für durch die Rodungen verlorengegange-

ne Brutstandorte sind vier Fledermauskäs-
ten (Kleinfledermaushöhlen Typ 3FN oder 
1FD) und zwei Vogelnistkasten (Nisthöhle 
Typ 1B oder Typ 2GR – Oval) an Bäumen an-
zubringen. Die Kästen sind an geeigneter 
Stelle (an Ost- und Südseiten, keine Äste vor 
Anflugbrett) in einer Höhe von 3 – 6 m anzu-
bringen. Die Nistkästen sind regelmäßig im 
Spätherbst zu reinigen, auf ihre Funktiona-
lität hin zu überprüfen und gegebenenfalls 
zu ersetzen. 
Im Übrigen sind im Geltungsbereich der 
Satzung vorhandene Bäume dauerhaft zu 
erhalten und zu pflegen. Sollte der Erhalt 
aufgrund von mit der vorliegenden Satzung 
vereinbarer Baumaßnahmen nicht mög-
lich sein, sind sie vorrangig innerhalb des 
Grundstücks umzupflanzen. Bei Ausfall von 
Bäumen und/oder sofern eine Umpflanzung 
nicht möglich ist, sind Ersatzpflanzungen 
gleicher Art und Größenordnung (Stam-
mumfang mindestens 10cm) vorzunehmen. 
Eine ausreichende Bewässerung der Bäume 
ist zu gewährleisten. Die Pflege der Obst-
bäume besteht aus An- und Aufwuchspfle-
ge (Freimähen, ggf. Wässern), Erziehungs-
schnitt jährlich über die ersten fünf Jahre, 
im Anschluss Erhaltungsschnitt alle vier bis 
sieben Jahre. 
  
3.2. Örtliche Bauvorschriften 
3.2.1.  Äußere Gestalt baulicher Anlagen 
 § 74 Abs. 1 Nr. 1, § 74 Abs. 6 und Abs. 7 LBO 
Die äußere Gestalt baulicher Anlagen in 
Form der zulässigen Dachformen ist im 
zeichnerischen Teil in der Nutzungsschablo-
ne festgesetzt. 
  
Dachformen 
Dächer von Hauptgebäuden sind als Sattel-
dächer auszuführen. 
  
§ 4  
Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 
2 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 
LBO ergangenen örtlichen Bauvorschriften 
zuwiderhandelt. 
Ordnungswidrig im Sinne von § 213 Abs. 1 
Nr. 3 BauGB handelt auch, , wer einer nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB festgesetzten Bin-
dung für Bepflanzungen und für die Erhal-
tung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen sowie von Gewässern 
dadurch zuwiderhandelt, dass diese besei-
tigt, wesentlich beeinträchtigt oder zerstört 
werden. 
  
§ 5 
Ausfertigung 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Sat-
zungen und ihrer Bestandteile mit ihren 
Festsetzungen durch Zeichnung, Farbe, 
Schrift und Text mit den hierzu ergangenen 
Beschlüssen des Gemeinderates überein-
stimmen und dass die für die Rechtswirk-
samkeit maßgebenden Verfahrensvorschrif-
ten eingehalten worden sind. Hiermit 
werden die Satzungen ausgefertigt. 
  
Neuhausen ob Eck, den 19. Mai 2020  
gezeichnet 
Hans-Jürgen Osswald 
Bürgermeister 

§ 6 
Bekanntmachung und Inkrafttreten 
Diese Satzungen mit zeichnerischen Teil, 
planungsrechtlichen Festsetzungen, ört-
lichen Bauvorschriften und Begründung 
vom 19. Mai 2020 treten gem. § 10 Abs. 3 
S.4 BauGB am Tage ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 
  
Jedermann kann die Satzung bei der Ver-
waltung der Gemeinde Neuhausen ob Eck, 
Rathausplatz 1, 78579 Neuhausen ob Eck 
einsehen und über ihren Inhalt Auskunft 
verlangen. 
  
Hinweise
•	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 

Satz 1 und 2 BauGB (Baugesetzbuch) 
über die Fälligkeit etwaiger Entschä-
digungsansprüche im Falle der in 
den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensanteile, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungs-
pflichtigen zu beantragen ist, und des 
§ 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen, 
wenn der Antrag nicht innerhalb der 
Frist von drei Jahren gestellt ist, wird 
hingewiesen.

•	 Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeacht-
lich werden eine nach § 214 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhält-
nis der Satzungen und des Flächen-
nutzungsplans und nach § 214 Ab. 
3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Bebauungsplans 
schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Neuhausen oder der Stadt Tuttlingen 
unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.

•	 Nach § 4 Abs. 4 GemO (Gemeindeord-
nung) für Baden-Württemberg gilt 
die Satzung – sofern sie unter der Ver-
letzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung 
oder aufgrund der Gemeindeord-
nung ergangener Bestimmungen zu-
stande gekommen ist – ein Jahr nach 
der Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen.

 
Dies gilt nicht, wenn  
a.) die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden ist,  

b.) der Bürgermeister den Beschlüssen 
nach § 43 Gemeindeordnung wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat, oder 
wenn innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbe-
hörde den Beschluss beanstandet hat oder 
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die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. b geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
•	 Ein Normenkontrollantrag kann von jedermann, der einen Nachteil durch diese 

Rechtvorschrift erlitten hat, innerhalb eines Jahres beim Verwaltungsgerichtshof ge-
stellt werden (§ 47 Abs. 2 Satz 1 Verwaltungsgerichtordnung).

 
  
Neuhausen ob Eck, den 28. Mai 2020 
gez.  
Hans-Jürgen Osswald 
Bürgermeister 
  
(02) Zeichnerischer Teil zur Abrundungssatzung (vergleiche § 1) 
 

 
 
 
Rathaus geschlossen 
Am Mittwoch, den 3. Juni, bleibt das Rathaus aufgrund einer Fortbildung der Mitarbeiter 
ganztags geschlossen.
Ebenfalls geschlossen ist am 12.06.2020 (Brückentag nach Fronleichnam).

Wir bitten um Beachtung! Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
 
 
Information aus der Bücherei 
Die Bücherei bleibt in den Pfingstferien regulär geöffnet.
Mittwoch, den 3.6.2020 und Mittwoch den 10.6.2020 öffnen wir nochmals um 9 Uhr. Danach 
gelten wieder die Öffnungszeiten mittwochs ab 10 Uhr.
Am Freitag, den 12.6.2020 (Brückentag nach Fronleichnam) bleibt die Bücherei geschlossen.
 
Wir freuen uns mit vielen neuen Büchern für Kinder und Erwachsene wieder auf Sie. 
 
 
 
Fundsache 
Gefunden wurde ein Schlüssel von Trelock auf einem Waldweg in Worndorf nahe dem Ge-
denkstein. 

Das Fundstück kann im Bürgerbüro abgeholt werden. 

Amtliche Mitteilungen  
Neuhausen ob Eck

Am Sonntag, 31. Mai 2020
gratulieren wir Herrn Karl Kraus, 
Dornerstraße 19/1, 
zu seinem 70. Geburtstag  
  

 

Nichtamtliche
Mitteilungen und Infos

Neuhausen ob Eck

Evangelische Eckstein- 
Kirchengemeinde Neuhausen 
ob Eck und Emmingen- 
Liptingen
Donnerstag,  28.05.2020 
19.00 Uhr Sitzung des Kirchengemeindera-
tes in der Friedenskirche in Emmingen 
Sonntag, 31.05.2020 – Pfingstsonntag 
09.30 Uhr  Gottesdienst   in Emmingen, 
Pfarrer Dober 
Es findet keineKinderkirche statt. 
Im Rahmen des Infektionsschutzes bitten wir 
Sie zu berücksichtigen, dass ein Sicherheits-
abstand von 2 m gewahrt sein muss, sodass 
in der Kirche nur entsprechend ausgewiese-
ne Plätze belegt werden dürfen, die Empo-
re in der Kirche in Neuhausen ist gesperrt. 
Außerdem müssen wir momentan leider auf 
Gesang verzichten.
Wir bitten Sie um Händedesinfektion am 
Eingang und empfehlen insbesondere 
beim Betreten und Verlassen der Kirche 
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 
Bitte vermeiden Sie vor und nach den Gottes-
diensten auch Ansammlungen vor der Kirche. 
Die Kindergottesdienste, Gruppen, Kreise 
und der Konfirmandenunterricht finden 
weiterhin nicht statt.
Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Vor-
sichtsmaßnahmen. 

Das Bezirksjugendwerk hat für unsere 
Kinder und Jugendliche folgendes Ange-
bot:
Online-Blog „Zuhause um zehn“
Jeden Tag um 10 Uhr werden Ideen für Kin-
der und Jugendliche hochgeladen unter 
www.zuhauseumzehn.de
z. B. XXL-Seifenblasen oder leckere Scho-
kolade selber machen. Einen Tischkicker 
im Schuhkarton basteln oder wie gut kann 
man sich auch ohne Worte verstehen, das 
Emoji-Quiz.
Klickt mal rein, es lohnt sich. 
Bitte beachten Sie: 
Während der Vakatur übernehmen die Pfar-
rerinnen und Pfarrer aus dem Umland die 
Kasualvertretungen (insbesondere Beerdi-
gungen).
Wenn es um Beerdigungen geht, wenden 
Sie sich bitte in der Zeit vom:

  Unsere Jubilare
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25.05.2020 – 31.05.2020 an Pfarrer Leibold 
in Rietheim-Weilheim unter der Nummer 
07424/2548
01.06.2020 – 14.06.2020  an die Pfarrer-
schaft in Tuttlingen und Tuttlingen Umland 
unter den Nummern 07461/12863 und 
07461/927522. 
Unser Gemeindebüro ist weiterhin be-
setzt – jedoch für den Publikumsverkehr 
geschlossen.
Sie erreichen uns am Montag, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag jeweils von 08.30 
Uhr bis 11.00 Uhr.
Sie können telefonisch unter der Num-
mer 07467/385; per Fax unter der Nummer 
07467/530 oder per Email: gemeindebuero.
neuhausenoe@t-online.de Kontakt zu uns 
aufnehmen.
Evangelisches Pfarramt Neuhausen ob Eck 
und Emmingen-Liptingen, Stockacher Stra-
ße 2, 78579  Neuhausen ob Eck 
 
 
 
Katholische Kirchengemeinde
St. Maria Magdalena in Mühlheim/Donau 
mit St. Michael in Neuhausen ob Eck und 
St. Nikolaus in Stetten/Donau 
Freitag, 29.05.2020  
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Maria Magda-
lena 
18.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Michael 
Samstag, 30.05.2020  
18.30 Uhr Vorabendmesse zu Pfingsten in 
St. Nikolaus 
Sonntag. 31.05.2020  
Pfingsten Hochfest – Renovabis-Kollekte 
10.00 Uhr Eucharistiefeier zu Pfingsten in St. 
Maria Magdalena 
Montag, 01.06.2020 
Pfingstmontag  
10.00 Uhr Eucharistiefeier zu Pfingsten in St. 
Michael 
Dienstag, 02.06.2020 
8.00 Uhr Rosenkranz in St. Maria Magdalena 
anschl. 30 Minuten stille Anbetung in St. 
Maria Magdalena  
Mittwoch, 03.06.2020  
19.00 Uhr !! Eucharistiefeier in St. Nikolaus 
Freitag, 05.06.2020  
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Maria Magda-
lena 
 9.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Michael 
 
Samstag, 06.06.2020  
18.30 Uhr Vorabendmesse in St. Maria 
Magdalena 
19.00 Uhr Sühne- und Gebetsnacht in St. 
Michael 

Gottesdienstordnung für die anderen 
Kirchengemeinden in der SE Donau-Heu-
berg: 
Samstag, 30.05.2020  
18.30 Uhr Renquishausen 
Sonntag, 31.05.2020  
08.30 Uhr Irndorf 
08.30 Uhr Kolbingen 
10.00 Uhr Fridingen  
Donnerstag, 04.06.2020  
19.00 Uhr Renquishausen  
Samstag, 06.06.2020 
 18.30 Uhr Fridingen 

Sonntag, 07.06.2020 
 10.00 Uhr Irndorf 
10.00 Uhr Kolbingen 

Anmeldung zum Besuch des Gottes-
dienstes notwendig 
Wenn Sie am Samstag oder Sonntag einen 
Gottesdienst in unserer SE besuchen möch-
ten, melden Sie sich bitte dazu im Pfarramt 
an. 
Ein kurzer Anruf bei der Sekretärin oder ein 
kurzer Hinweis auf dem Anrufbeantworter 
genügen. Oder Sie schreiben eine kurze 
Nachricht per Mail.  
Bitte geben Sie dabei an: 
- Wer meldet sich an? 
- Mit wie vielen Personen? 
- Zu welchem Gottesdienst (Ort und 
Datum)? 
Später eingehende Anrufe oder Nachrich-
ten als zu den üblichen Öffnungszeiten der 
jeweiligen Pfarrämter können aus organisa-
torischen Gründen leider nicht berücksich-
tigt werden!
 
Die Anmeldung erfolgt für den Gottes-
dienst in Mühlheim (und in Stetten und 
in Neuhausen, wenn dort ein Sonntags-
gottesdienst bzw. Samstagvorabend 
gefeiert wird) auf dem Pfarrbüro in 
Mühlheim: Tel. (07463) 354 zu den übli-
chen Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 
Uhr – 11.30 Uhr und 
am Donnerstagnachmittag von 14.00 Uhr – 
16.00 Uhr 
oder  per Mail bis Donnerstag, spätestens 
15.30 Uhr 
Email-Adresse: StMariaMagdalena.Muehl-
heim@drs.de 
Die Anmeldung erfolgt für den Gottes-
dienst in Fridingen und Irndorf auf dem 
Pfarrbüro in Fridingen: Tel. (07463) 430 zu 
den üblichen Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag von 09.00 
Uhr - 11.00 Uhr 
oder   per Mail bis Donnerstag, 11.00 Uhr, 
Email-Adresse: Stmartinus.fridingen@drs.de
 
Die Anmeldung erfolgt für den Gottes-
dienst in Kolbingen (und in Renquishau-
sen, wenn dort ein Sonntagsgottesdienst 
bzw. Samstagvorabend gefeiert wird) auf 
dem Pfarrbüro in Kolbingen: Tel. (07463) 
1581 zu den üblichen Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag und Mittwoch von 09.00 
– 11.00 Uhr und am Dienstagnachmittag 
von 14.00 – 16.00 Uhr. 
oder per Mail bis Mittwoch 11.00 Uhr 
Email-Adresse: KathKG.Kolbingen@drs.de 

Ordner für die Gottesdienste gesucht
Zur Abhaltung von Gottesdiensten gibt es 
derzeit viele behördliche Vorgaben. So müs-
sen bei jedem Gottesdienst zwei Personen 
als Ordner benannt und eingeteilt werden. 
Hier bitten wir um Ihre Mithilfe. Wenn Sie 
sich für einen Ordnerdienst zur Verfügung 
stellen können, dann melden Sie sich bitte 
beim Pfarramt, Tel. 354 oder bei Gabriele 
Grathwohl, Tel. 57 047. Wer sich zur Verfü-
gung stellen kann, muss gesund sein und 
keiner Risikogruppe angehören.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 

Beginn Werktagsmessen 
Bitte beachten Sie, dass ab Juni die Werk-
tagsmessen wieder um 19.00 Uhr beginnen. 
Die Sonntag-Vorabendmessen finden wir 
gehabt um 18.30 Uhr statt. 

Renovabis – Pfingstaktion 2020 
„Selig, die Frieden stiften“ – Ost und 
West in gemeinsamer Verantwortung
In diesen Monaten wird uns in einem Aus-
maß wie nie zuvor bewusst, wie wertvoll 
Gemeinschaft ist – in der Familie, im Freun-
deskreis, vielfach auch im kirchlichen Leben! 
Kirchliche Solidarität erbittet in diesen Ta-
gen auch Renovabis. Denn die Folgen des 
Corona-Virus treffen die Renovabis-Pfingst-
aktion empfindlich. Die Pfingstkollekte 
ist wichtig für die Projektarbeit von Re-
novabis. Aber durch die weiterhin starken 
Beschränkungen des öffentlichen Lebens 
bleibt die Zahl der Gottesdienstbesucher 
eingeschränkt.
Dennoch geht die Arbeit in den zahlreichen 
Hilfsprojekten weiter. Menschen in der Uk-
raine, dem Beispielland der diesjährigen 
Pfingstaktion, aber auch in zahlreichen an-
deren Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuro-
pas, sind auf unsere Solidarität angewiesen.
Bitte unterstützen Sie die Kollekte großzü-
gig oder spenden Sie Ihre Kollekte direkt an: 
Renovabis e.V. 
Bank für Kirche und Caritas eG 
DE94 4726 0307 0000 0094 00 
GENODEM1BKC 

Erstkommunion 2020 – Neue Termine 
Nachdem die diesjährige Erstkommunion 
im Frühjahr nicht stattfinden konnte, geben 
wir hier die neuen Termine bekannt: 
Sonntag, 04.10.2020 in Kolbingen und 
Renquishausen 
Sonntag, 11.10.2020 in Stetten und 
Neuhausen 
Sonntag, 18.10.2020 in Mühlheim und 
Fridingen 
Wallfahrt nach Lourdes muss abgesagt 
werden 
Die geplante Lourdes-Wallfahrt vom 3. bis 
9. August 2020 mit Diakon Reiser muss 
aufgrund der derzeitigen Situation leider 
abgesagt werden. 
Wenn möglich, wird Diakon Reiser diese 
Wallfahrt im nächsten Jahr durchführen. 

Wochendienst bei Beerdigungen und 
Trauerfeiern: 
Von Dienstag, 26.05.2020 bis Samstag, 
30.05.2020: 
Pfarrer Klose, Pfarramt Fridingen, Tel. 
07463/430 
Von Dienstag, 02.06.2020 bis Samstag, 
06.06.2020: 
Diakon Reiser, Pfarramt Kolbingen, Tel. 
07463/1581 oder Handy 0170 569 1324
 
Zur Info! 
Das Pfarramt ist besetzt. Wir weisen jedoch 
darauf hin, dass nur telefonisch  oder via 
E-Mail Kontakt aufgenommen werden soll.
 
„antenne 1 Neckarburg Rock&Pop - die 
kirche“ Mai 2020 
UKW Blumberg 87.9 Rottweil 93.1 Schwarz-
wald-Baar 102.0 Schramberg 103.7 
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Oberndorf 104.6 Tuttlingen 107.6 und im 
Kabel App, Internetradio und Infos:   www.
antenne1-neckarburg.de 
Mit ermutigenden Gedanken und aktuellen 
News begleiten Sie die Kirchen der Region 
durch den Tag: 
„Moment mal“ -  Einen Moment zum 
Nachdenken und Auftanken, täglich gegen 
9.15 Uhr und 13.15 Uhr 
„Typisch himmlisch - Kirche am Sonntag-
morgen“ 
Interessante Gäste - aktuelle News - gute 
Musik, sonn- und feiertags von 8 Uhr - 10 
Uhr 31.05. „Zugesagt!“ die Onlinekirche 
Hegau 
Kath. Pfarramt, Ettenbergstr. 4, 78570 Mühl-
heim/Donau 
Öffnungszeiten: 
Mo., Di. und Do. von 08.30 Uhr - 11.30 Uhr, 
am Do. von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Tel. 07463/354, Mail: StMariaMagdalena.
Muehlheim@drs.de 
Homepage: www.se-donau-heuberg.de 
Kath. Kirchenpflege: Tel. 07463/990340; 
Mail: kath-kipfl@web.de 
Kath. Gemeindehaus, Hausm.: Tel. 
07463/1232 oder 07463/57798 
   
 

Kultur-
Nachrichten

Solidaritätsaktion geht weiter-
Runder Tisch #EhrengastHaus 
Die Krise in der Gastronomie ist noch längst 
nicht vorbei. Die Gasthäuser dürfen wieder 
öffnen, allerdings unter ganz besonderen 
Vorgaben und Bedingungen. Einige Betrie-
be können unter den strengen Vorgaben 
derzeit noch gar nicht oder zumindest nur 
beschränkt öffnen. Diese zweite Phase (Pha-
se der Lockerungen) nach der ersten Pha-
se der Schließungen wird in den nächsten 
Wochen mindestens ebenso schwierig wie 
zuvor, solange keinen Veränderungen erfol-
gen. Bei reduzierten Sitzplätzen und einge-
schränkten Öffnungsmöglichkeiten ist mit 
schwachen Umsätzen bei gleichzeitig höhe-
ren Kosten für die Betriebe zu rechnen. 

Die Donaubergland GmbH hat gemeinsam 
mit dem Arbeitskreis Gastronomie, dem die 
DEHOGA-Kreisvertreter ebenso angehören 
wie die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, die 
Hirsch-Brauerei Wurmlingen, die Stadt Tutt-
lingen sowie Bürgermeister als Vertreter der 
Kommunen, einen „Runden Tisch“ für die 
Gastronomie im Donaubergland eingerich-
tet, der als Plattform dem Informations- und 
Erfahrungsaustausch in dieser Zeit dienen 
soll. Dieser tagte in vergangener Woche erst-
mals digital im Rahmen einer Videokonfe-
renz unter der Moderation von Landrat Ste-
fan Bär und Geschäftsführer Walter Knittel. 
Der „Runde Tisch EhrenGastHaus“ appelliert 
an alle Bürgerinnen und Bürger sowie an alle 
Gäste im Donaubergland, in dieser Zeit zwar 
durchaus wieder einzukehren, aber dabei 
möglichst viel Verständnis und Toleranz für 
die Gastronomen, deren Personal und die an-
deren Gäste aufzubringen, auch dafür, dass 
nicht alle oder manche nur eingeschränkt 

öffnen können unter diesen Umständen. 
Die rechtlichen Vorgaben sind nicht einfach 
umzusetzen und liegen nicht im Ermessen 
der Gastronomen. Dabei müssen in den 
kommenden Tagen durchaus noch weiteren 
Erfahrungen im Umgang mit der Situation 
gemacht werden. Empfohlen wird vorab 
Plätze zu reservieren, da diese zum einen be-
schränkt sind und immer beim Ankommen 
vom Personal zugewiesen werden müssen. 
Die Grundvorgaben wie Abstandsregeln, 
das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken 
und das Händewaschen gelten ohnehin. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
ersten „Runden Tisches“ waren sich einig, 
dass alle Gastronomen bemüht sind, vor 
allem die größtmögliche Sicherheit für alle 
Gäste wie für das Personal zu garantieren, 
und dass unsere Wirte das Vertrauen ihrer 
Gäste absolut verdienen. 
Eine ganze Reihe der Betriebe wird weiter-
hin Abholservice anbieten, so wie es sich 
in den letzten Wochen entwickelt hat. Wer 
noch nicht einkehren will oder kann, kann 
sich und den Gastronomiebetrieben auch 
auf diese Weise etwas Gutes tun. 
Eine Liste der Gasthäuser, die diesen Dienst 
anbieten und sich bei uns gemeldet haben, 
findet sich auf der Donaubergland-Internet-
seite unter www.donaubergland.de. 
  
 

 Vorausgesetzt ab Juni sind wieder Veran-
staltungen möglich, sind folgende Veran-
staltungen unter den dann gültigen Be-
dingungen geplant: 
Beuron-Thiergarten. Wo der Turm im Win-
de wackelt ...  Führungen (Dauer je ca. 45 
min) am Sonntag, 7. Juni  zwischen 14 und 
16 Uhr 

Die „Falkenstein“ bei Beuron-Thiergarten ist 
eine der größten und am besten erhaltenen 
Burgruinen im Oberen Donautal. Willi Röß-
ler wird als Graf Froben geheimnisvolle Ge-
schichten vom Leben auf der Burg erzählen: 
von einem Mord, einer untreuen Falkenstei-
nerin, vom Kauf und Bau der Burg und von 
interessanten Funden. Über Geschichte und 
Restaurierung wird Emil Laschinger berich-
ten. Treffpunkt: Ruine Falkenstein, Thiergar-
ten (20 Min Fußweg ab Steinbruch Thiergar-
ten); Leitung: Willi Rößler, Emil Laschinger 
(Aktion Ruinenschutz Oberes Donautal 
e.V.); Gebühr: Spenden zum Erhalt der Rui-
ne erbeten; Information unter www.ruinen-
schutz-oberes-donautal.jimdofree.com. 

Immendingen. Zeitreise am Vulkanberg.  
Sonntag, 7. Juni, 10:30 bis 12 Uhr  
Eine faszinierende Reise durch die Zeit beim 
eindrucksvollen Höwenegg. Erlebnisführe-
rin Karin Pietzek vermittelt Wissenswertes 
von der Urzeit (Fossilienfunde) über die ers-
ten Burgherren bis zum Basaltabbau. Treff-

punkt: Waldparkplatz Höwenegg; Anmel-
dung und Informationen bei Karin Pietzek, 
Tel. 07733/5014919; dagita@hegau-druiden.
de. 
Beuron. Filzkurs Bienen.  Dienstag, 9. Juni, 
14 Uhr. (Anmeldung	bis	04.06.) 
Filzen ist nicht nur was für Erwachsene. Alles 
was man dazu braucht, ist Lust aufs Filzen 
und ein wenig Durchhaltevermögen. Mit 
Nadel und Wolle lassen sich lustige Figu-
ren herstellen, wie z.B. Bienen. Geeignet für 
Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren. Treff-
punkt: Haus der Natur, Seminargebäude; 
Leitung: Daniela Kiene; Gebühr: Erwachsene 
13,- €, Kinder 7,50 € inkl. Material. Anmel-
dung bis 4. Juni beim Haus der Natur, Tel. 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.  
Beuron. Auge in Auge mit den Eidechsen 
und Schlangen im Naturpark Obere Do-
nau.  Dienstag, 9. Juni, 10 bis 12:30 Uhr (An-
meldung	bis	04.06.) 
Die Teilnehmer gehen auf die Suche nach 
den Sonnenanbetern unter unseren hei-
mischen Tieren. Auf dem Weg entdecken 
sie ihre Lebensräume und erleben das für 
ihr Wohlbefinden notwendige Geflecht 
zwischen Sonnenliege und Schattenplatz. 
Kleine Inseln mit unbeschatteten Felsen 
im Wald oder eine nur wenig bewachsene, 
sonnige Uferzone an der Donau können 
schon für die Tiere genügen. Gibt es genug 
Nahrung, Artgenossen und Versteckmög-
lichkeiten? Carsten Weber bestimmt mit den 
Teilnehmern die unterschiedlichen Ansprü-
che der verschiedenen Arten des Donautals. 
Sie lernen dabei Möglichkeiten kennen, 
diesen Tieren mit kleinen Hilfsangeboten 
das Leben auch in unserem direkten Um-
feld zu ermöglichen. Die Wanderung ist be-
sonders für Familien mit Kindern geeignet. 
Treffpunkt: Haus der Natur; Leitung: Carsten 
Weber; Gebühr: 5,- €; Anmeldung bis 4. Juni 
beim Haus der Natur, Tel. 07466/9280-0, 
info@nazoberedonau.de. 
Beuron. Naturschmuck selbst gemacht. 
Mittwoch, 10. Juni, 14:30 Uhr. (Anmeldung	
bis	08.06.) 
Naturmaterialien sind ideal geeignet, um 
einzigartige und dekorative Schmuckstü-
cke herzustellen. Bei einer kurzen Exkur-
sion sammeln die Teilnehmer, was sie in 
der Natur finden und werden dann kreativ 
tätig. Mit Draht und ein bisschen Geschick 
entstehen so wunderschöne Anhänger. 
Treffpunkt: Haus der Natur; Leitung: Vanes-
sa Weitzel, FÖJ; Gebühr: 8,- € inkl. Material; 
Anmeldung bis 8. Juni beim Haus der Natur, 
Tel. 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de. 
   
 

Blindschleiche –  
Echse ohne Beine 
Auf den ersten Blick 
scheint es klar zu sein: 
bei der Blindschleiche 
kann es sich nur um eine 

Schlange handeln. Schließlich besitzt sie 
wie diese einen langen, schmalen Körper 
ohne Beine. Doch der Eindruck täuscht. 
Die Blindschleiche gehört zu den Echsen. 
Die Unterschiede werden bei näherer Be-
trachtung sichtbar. Auffälligstes Merkmal 
ist der kreisrunde Körperquerschnitt ohne 
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abgesetzten Kopf. Bei Schlangen ist der 
Körper eher oval und der Kopf durch ei-
nen schmalen Hals deutlich vom restli-
chen Körper getrennt. Blindschleichen 
müssen zum Züngeln ihr Maul öffnen, 
Schlagen haben hierfür eine Lücke in der 
Oberlippe, die das Züngeln bei ansonsten 
geschlossenem Maul ermöglicht. Auffal-
lend ist außerdem die unterschiedliche 
Bewegungsweise. Während sich Schlan-
gen sehr elegant und geschmeidig über 
den Boden winden, wirkt dies bei Blind-
schleichen deutlich steifer und langsamer. 
Dass es sich um eine Echse handelt, zeigt 
sich auch an einem weiteren Merkmal: 
Blindschleichen können ihren Schwanz 
abwerfen. Das deutet schon ihr wis-
senschaftlicher Name Anguis	 fragilis an, 
was so viel bedeutet wie „zerbrechliche 
Schlange“. Bei Gefahr kann der Schwanz 
an Sollbruchstellen abgestoßen werden. 
Das abgetrennte Stück zuckt noch eini-
ge Zeit am Boden und soll den angrei-
fenden Feind ablenken, so dass sich die 
Blindschleiche in Sicherheit bringen kann. 
Blindschleichen kommen in unterschied-
lichsten Lebensräumen vor und scheuen 
sich auch nicht vor Siedlungen. Bevor-
zugt halten sie sich in halboffenem, struk-
turreichem Gelände auf, das Bereiche 
mit dichter Vegetation, Gebüsche und 
Sonnenplätze wie Wegränder, Totholz 
oder offene Bodenstellen verbindet. 
Hier finden die Tiere reichlich Nahrung 
in Form von Schnecken, Würmern so-
wie verschiedenen Insekten und Larven. 
Während der Paarungszeit ab Ende April 
liefern sich die Männchen teilweise heftige 
Kämpfe um die Weibchen. Die meist 8 - 12 
Jungtiere werden nach rund 3 Monaten 
geboren und befreien sich direkt bei der 
Geburt von der dünnen Eihülle. Der Nach-
wuchs ist dann etwa 5-10 cm lang und 1 
Gramm schwer. Blindschleichen können ein 
hohes Alter von bis zu 50 Jahren erreichen. 
Der Name ist übrigens irreführend. Er rührt 
nicht daher, dass die Tiere nicht sehen 
könnten, sondern stammt vom althoch-
deutschen „plintslicho“, was so viel wie 
„blendender Schleicher“ bedeutet und sich 
auf den glänzenden Körper bezieht. Aller-
dings sind Blindschleichen wohl tatsäch-
lich farbenblind. 

Interessantes
und Wissenswertes

Gutschein oder Geld zurück? 
Verbraucherzentralen bieten kostenloses 
Online-Tool und Webinarsprechstunde zu 
aktueller Rechtslage 
- Interaktiver Corona-Vertrags-Check 
beantwortet häufige Ver-braucherfragen: 
https://www.vz-bw.de/der-coronavertrag-
scheck-46455 
- Kostenloses Webinar der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg zum Thema 
Reiserücktritt und Veranstaltungsausfall am 
4.6.2020 

Abgesagte Veranstaltungen, geschlossene 
Fitnessstudios und mehr: Aufgrund der Co-
rona-Krise können Verbraucherinnen und 
Ver-braucher zahlreiche Angebote nicht 
nutzen. Doch wer muss zahlen, wenn die 
Anbieter nicht leisten können? Und wann 
müssen Ver-braucher sich mit Gutschei-
nen zufrieden geben? Die Rechtslage ist 
komplex und von aktuellen Entwicklungen 
geprägt. Das interaktive Tool „Corona-Ver-
trags-Check“ der Verbraucherzentralen bie-
tet Ant-worten auf die häufigsten Fragen 
rund um abgesagte Veranstal-tungen, Käufe 
im Ladengeschäft, Kurse und andere Dienst-
leistungen.
Seit letzter Woche ist klar: Verbraucher 
müssen sich für vor dem 8. März gekaufte 
Konzerttickets mit einem Gutschein zufrie-
den geben. Grund dafür ist eine aktuelle 
gesetzliche Änderung. Den für die Hochzeit 
gebuchten DJ müssen sie dagegen auch 
weiterhin grundsätzlich nicht bezahlen, die 
Ver-einsmitgliedschaft schon. Denn was am 
Ende gezahlt werden muss, hängt immer 
vom Einzelfall ab. Diese Situation führt zu 
zahlreichen Fragen. Auf den Webseiten der 
Verbraucherzentralen können Nutzer sich 
die wichtigs-ten Antworten für ihren Fall 
nun selbst generieren:
https://www.vz-bw.de/der-coronavertrag-
scheck-46455
„Die Rechtslage ist für Verbraucher nicht 
zuletzt aufgrund der aktuellen Änderungen 
unübersichtlich. Unser interaktives Angebot 
soll Nutzern Antworten zu den häufigsten 
Fragen bieten, ohne dass sie viel Zeit mit 
der Lektüre juristischer Texte verbringen 
müssen“, sagt Oliver Buttler, Experte für Ver-
tragsrecht bei der Verbraucherzentrale Ba-
den-Württemberg.
In manchen Fällen kann die interaktive Ab-
frage jedoch nicht helfen. „Wenn zahlreiche 
individuelle Faktoren eine Rolle spielen, ist 
es besser, eine persönliche Beratung in An-
spruch zu nehmen“, so Butter.
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 
e.V.

Gutschein oder Geld zurück? 2 l 2 
Der Corona-Vertrags-Check wurde im 
bundesweiten Projekt „Wirtschaftlicher 
Verbraucherschutz“ erstellt, gefördert durch 
das Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz. 
 
Fachstelle Sucht 
Für Menschen, die weniger Alkohol trinken 
möchten, startet ein neuer Kurs mit dem 
Titel „Weniger Alkohol – mehr Gesund-
heit“! Angeboten wird das Seminar durch 
die Fachstelle Sucht in der Freiburgstraße 
44 in Tuttlingen. Beginn des kostenpflich-
tigen Kurses ist Donnerstag, 18. Juni 2020 
um 18:00 Uhr. Er umfasst 10 Abende und 
wird von den meisten Krankenkassen bezu-
schusst. Das Angebot findet in einer Klein-
gruppe unter Beachtung von Abstandsre-
geln und Hygienemaßnahmen statt. Nähere 
Informationen und Anmeldungen unter Tel.
Nr. 07461/966480.  
 
Klinikum lockert Besuchsverbot  
Wie vom Sozialministerium Baden-Würt-
temberg vorgegeben, lockert auch das Kli-
nikum Landkreis Tuttlingen ab Dienstag, 19. 
Mai 2020 das Besuchsverbot an beiden Kli-
nikstandorten in Tuttlingen und in Spaichin-
gen. „Ein Tag – Ein Patient – Ein Besucher“ 
lautet dann das Motto. Einmal pro Tag darf 
ein Patient von einer Person besucht wer-
den. Um welche Person es sich handelt, ist 
dabei nicht relevant. Die tägliche Besuchs-
zeit ist auf den Zeitraum von 13.30 Uhr bis 
17.30 Uhr begrenzt.  
Durch strenge Hygienevorschriften möch-
te das Klinikum Landkreis Tuttlingen In-
fektionen innerhalb des Hauses durch 
Besucher verhindern. Besucher müssen 
sich namentlich registrieren und einen 
Selbstauskunfts-Bogen ausfüllen. Wer 
Krankheitssymptome des Coronavirus hat, 
oder in letzter Zeit Kontakt zu einem Infizier-
ten hatte, oder vor weniger als vier Wochen 
mit dem Coronavirus infiziert war, darf das 
Klinikum zum Schutz der Patienten und Mit-
arbeiter nicht betreten. 
Ausgenommen von der Besuchslockerung 
sind die Zentrale Notaufnahme, die Inten-
sivstation sowie die Isolierstation – hier darf 
bis auf weiteres nicht besucht werden. Auf 
der Homepage des Klinikums www.klini-
kum-tut.de können Besucher den Selbstaus-
kunfts-Bogen bereits vor dem Klinikbesuch 
ausdrucken und ausfüllen, um Wartezeiten 
zu vermeiden.  
 
 
Bezirksimkerverein Meßkirch 
informiert: 
Aufgrund der aktuellen Lage bezüglich CO-
VID 19 findet am kommenden Freitag den 
29.05.2020 kein  Imkerstammtisch statt. 

Ende des redaktionellen Teils



Nachruf  

Die Mitglieder des Tennisclubs Neuhausen ob Eck trauern um  

Rolf Storz  
der völlig überraschend im Alter von 62 Jahren verstorben
ist. Rolf war Gründungsmitglied des Tennisclubs Neuhausen
und über 25 Jahre als Kassier in der Vorstandschaft tätig.

Bis zuletzt war er begeisterter Tennissportler und 
Mannschaftsspieler der Herren 50 Mannschaft. 

Seine humorvolle Art, Spielsituationen treffend zu 
analysieren, wird uns immer in Erinnerung bleiben.   

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.  

Den Hinterbliebenen sprechen wir unser 
tiefempfundenes Mitgefühl aus.   

Tennisclub Neuhausen ob Eck e. V. 

WIR SUCHEN SIE
als zuverlässigen und verantwortungsbewussten Zusteller m/w/d (ab 13 Jahren,
Rentner, Hausfrauen) für die Prospekt- und Anzeigenblattverteilung
in Mühlheim, Stetten und Königsheim.
psg Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH
zusteller@psg-bw.de                          bei Fragen 0800-999-5-666

4-Zimmerwohnung in Buchheim zu vermieten 
90 qm, Erdgeschoss, 4 Zimmer, EBK, Bad mit Du/WC, 

Terrasse, keine HT, Stellplatz für PKW.  
Tel. 07777/1052 

3-Zimmer-Wohnung gesucht!
Junge Familie (1 Kind) sucht in Mühlheim eine
3-Zimmer-Wohnung, WM bis 800,- Euro.

Zuschriften unter Chiffre 5697143 an Primo Verlag, 
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach

Suchen freistehendes Einfamilienhaus
oder Baugrundstück 

Familie aus Tuttlingen mit zwei Kindern sucht freistehendes 
Einfamilienhaus mit mindestens 120 qm oder Bauplatz ab 500 qm. 

Bei Angeboten bitte unter folgender Nummer melden: 
0176-41516672 

Junge Familie sucht Haus 
zum Kauf  (max. 200.000) oder 4-Zimmer-Wohnung
zum Mieten in Nendingen/Mühlheim/Fridingen. 

Bitte melden unter 0172 7247569 

Wir haben unseren Bruder nach kurzer, schwerer Krankheit 
in aller Stille beigesetzt.

Walter Josef Wachter 
*22. Februar 1950       † 29. März 2020  

Franziska Knittel mit Familie 
Karl Wachter 
Birgit Wachter 



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

22
20

20

zutaten 
FÜR 4 PORTIONEN
Mousse: 
75 g Zartbitterschokolade
75 g weiße Schokolade
4 Blatt Gelatine
150 g Sahne
2 Eier
50 g Zucker

Geschmorte Erdbeeren: 
16 Erdbeeren 
1 Vanilleschote 
1/2 Zitrone 
1 EL Butter 
50 g Kristallzucker 
4 cl Erdbeerlikör (alternativ Kirschlikör) 
Zitronenmelisse oder Minze für die Garnitur 

Mousse-Duett 
mit geschmorten 

Erdbeeren

Zubereitung
Mousse: Beide Schokoladen getrennt voneinander klein-
hacken und jeweils separat in einem Wasserbad oder in der 
Mikrowelle bei geringer Wattzahl schmelzen lassen.
Gelatine in kaltem Wasser einweichen, Sahne steifschlagen 
und kaltstellen.
Die Eier mit dem Zucker über einem Wasserbad schaumig 
und cremig schlagen. Sodann vom Herd nehmen und in zwei 
Portionen teilen.
Unter eine Hälfte die dunkle geschmolzene Schokolade zie-
hen, unter die andere Hälfte die weiße Schokolade.
Die ausgedrückte Gelatine in einem Topf erwärmen, schmel-
zen, jedoch keinesfalls zu heiß werden lassen!.  Dann unter die 
weiße Schokomasse rühren (die dunkle Masse braucht keine 
Gelatine).
Beide Massen im Kühlschrank so lange abkühlen lassen, bis sie 
nach ca. 20 bis 25 Minuten zu gelieren beginnen. Danach die 
steif geschlagene Sahne jeweils zur Hälfte unterheben.
Zuerst die weiße Mousse in Gläser füllen und obendrauf die 
dunkle Mousse geben. Mindestens 4 Stunden kaltstellen.

Geschmorte Erdbeeren: Erdbeeren putzen/waschen, größere 
Exemplare halbieren. Vanilleschote der Länge nach aufschlit-
zen. Zitrone auspressen. Butter in einer Pfanne erhitzen und 
Zucker darin leicht karamellisieren lassen. Vanilleschote und 
Erdbeeren in die Pfanne geben und 2 bis 3 Minuten leicht 
köcheln lassen.
Vanilleschote herausnehmen. Mit Zitronensaft und Likör 
ablöschen und die Flüssigkeit so lange reduzieren, bis die 
Erdbeeren glasiert sind. Ca. 20 Minuten abkühlen lassen. 
Die Mousse mit den Erdbeeren anrichten, mit Zitronenmelisse 
oder Minze garnieren. 

Tipps & Tricks
Mousse kommt aus dem Französischen 

und bezeichnet eine Speise von schaumiger 

Konsistenz, meist handelt es sich dabei um ein luf-

tig-crèmeartiges Dessert. Erdbeeren immer vorsichtig 

transportieren, da sie sehr druckempfi ndlich sind. 

Denn sonst faulen sie schnell. Die roten Früchtchen 

sollten spätestens zwei Tage nach der Ernte verzehrt 

werden. Erdbeeren nie in kaltem Wasser oder unter 

hartem Wasserstrahl waschen, sondern in eine 

mit wassergefüllte Schale legen und vorsichtig 

säubern. Stiele und Blätter erst nach dem 

Wasserbad entfernen. Zum Trocknen auf 

ein sauberes Küchenhandtuch legen.
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Meßkircher Straße 45  78333 Stockach
Registergericht: Amtsgericht Freiburg (HRA 705294)
USt.-IdNr.: DE 314494248

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Primo-Verlag Verwaltungs GmbH - Sitz: Stockach
Registergericht: Amtsgericht Freiburg (HRB 717160)
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ANZEIGENAUFTRAG

KONTAKT:

VORNAME/ NACHNAME*

FIRMA*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL*

TELEFAX

E-MAIL *

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

4. AUSGABE

5. AUSGABE

6. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 50 51

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
  Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut 

angegebener Kontonummer.  

  Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende 
Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER

BIC

IBAN

Folgende Angaben benötigen wir bei jedem Anzeigenauftrag:
• Erscheinungsort
• Erscheinungsdatum
• Anzeigengröße

• Rechnungsanschrift / Kundennummer
• Bankverbindung
• Telefonnummer für evtl. Rückfragen

ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur 

vollständig aus-

gefüllt bearbeitet 

werden.

Mindestgröße der 
Anzeige 90 x 30 mm

Bitte ankreuzen!

Höhe:

Breite:   2 spaltig (90 mm)
   4 spaltig (184 mm)

Farbe:  schwarz-weiß
  vierfarbig

2-Spaltig

4-Spaltig
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Meßkircher Straße 45  78333 Stockach
Registergericht: Amtsgericht Freiburg (HRA 705294)
USt.-IdNr.: DE 314494248

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Primo-Verlag Verwaltungs GmbH - Sitz: Stockach
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Geschäftsführer: Stephan Stähle

MIT EINER PRIVATEN KLEINANZEIGE SUCHEN UND FINDEN
Sie benötigen Hilfe im Garten? Sie möchten Ihr altes Sofa an den Mann bringen oder suchen den Traumjob?

KONTAKT:

VORNAME/ NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL

TELEFAX

E-MAIL *

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 50 51

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
  Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut 

angegebener Kontonummer.  

  Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende 
Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER

BIC

IBAN

*Anzeigen und Chiffregebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. 
Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. An-
zeigen mit gewerblichen Charakter werden über unsere aktuelle „Preisliste für Gewerbe-
treibende“ abgerechnet. Private Kleinanzeigen zum Sondertarif sind nur in s/w möglich. Es 
gelten unsere aktuellen AGBs für Anzeigen unter www.primo-stockach.de.

Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab 
einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

Folgende Angaben benötigen wir bei jedem Anzeigenauftrag:

• Erscheinungsort
• Erscheinungsdatum
• Anzeigengröße

• Rechnungsanschrift / Kundennummer
• Bankverbindung
• Telefonnummer für evtl. Rückfragen

GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten.
 Tel. 07771/ 0000

2
30 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

 1 Ausgabe (15 € inkl. MwSt.)   3 Ausgaben (30 € inkl. MwSt.)

SONNIGE 3-ZI.-WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000

1

 1 Ausgabe (10 € inkl. MwSt.)   3 Ausgaben (20 € inkl. MwSt.)

20 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

Private Kleinanzeige zum Sondertarif* für alle familären und privaten Anlässe!

CHIFFREANZEIGE

 Bei Chiffreanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt.. 
 Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

MUSTERSONNIGE 3-ZI.-WOHNUNG MIT BALKON

MUSTERSONNIGE 3-ZI.-WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 mMUSTERAb 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2MUSTER2MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NKMUSTERGaragenstellplatz, 550 € + NK

MUSTER
GARTENHILFE GESUCHT!

MUSTER
GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus:

MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 

MUSTERRasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten.MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten.
 Tel. 07771/ 0000MUSTER
 Tel. 07771/ 0000

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur vollständig 

ausgefüllt und mit 

erteiltem Bankeinzug 

bearbeitet werden.



GEMEINDE BÄRENTHAL
Für den Fachbereich Bürger und Service
sucht die Gemeinde Bärenthal zum

01.07.2020 eine/n

Sachbearbeiter/in Bürgerbüro (m/w/d)
in Teilzeit

Ihre Aufgaben:
• Führen des Melderegisters
• Auskünfte erteilen, Auswertungen (Melderegister, Wahlen)
• Ausweis- und Passangelegenheiten
• Sonstige melderechtliche Aufgaben (Statistiken)
• Serviceleistungen (Fundgegenstände, Vorbereitung Wahlen,
Kinderferienprogramm)

• Service Infotheke (Erteilung von Auskünften, Tourismus)

Ihr Profil:
• Abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r
(m/w/d) oder vergleichbare Ausbildung

• Schnelle Auffassungsgabe, um die jeweiligen Anliegen und
Sachverhalte der Bürger zu erfassen

• Strukturierte und eigenständige Arbeitsweise
• Ausgeprägte Service- und Kundenorientiertheit, dies beinhaltet
Zuverlässigkeit, Flexibilität und Durchsetzungsvermögen

• Sicherer Umgang mit den MS-Office-Anwendungen

Wir bieten Ihnen:
• eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit
• eine leistungsgerechte Bezahlung in Anlehnung an den TVöD
• ein Team, das sich über Ihre Unterstützung freut.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen) möglichst per
E-Mail als PDF-Datei im Anhang oder postalisch bis spätestens
15.06.2020 an das Bürgermeisteramt Bärenthal, Kirchstraße 8,
78580 Bärenthal, Telefon: 07466-230, E-Mail: info@baerenthal.de
WEB: www.baerenthal.de

Danke 
Für die vielen Glückwünsche und Geschenke zu meinem 

95. Geburtstag 
möchte ich mich bei allen recht herzlich bedanken. 

Ich habe mich darüber sehr gefreut.

Johannes Epple 
Schlossgasse 16, 78567 Fridingen 

Gemeinde Böttingen
Landkreis Tuttlingen

Stellenausschreibung

Als kleine Gemeindeverwaltung stehen wir unseren knapp 1.500
Einwohnern in fast allen Lebenslagen zur Seite. Für die viel-
fältigen Aufgaben im Rathaus suchen wir ab 1. September 2020 

eine/n Verwaltungsfachangestellte/n
in Vollzeit (derzeit 39 Wochenstunden)

Das Aufgabengebiet umfasst nahezu alle im Tätigkeitsbereich
einer Kommunalverwaltung anfallenden Angelegenheiten, 
insbesondere aber:

• Standesamtsaufgaben inkl. der Tätigkeit als Standesbeamter
• Bearbeitung von Rentenanträgen
• Abrechnung von Gebühren
• Gewerbean- und -abmeldungen
• allgemeine Sekretariatsaufgaben im Vorzimmer des 
Bürgermeisters
• Geschäftsführung der Forstbetriebsgemeinschaft
• gegenseitige Stellvertretung innerhalb des Rathauses

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungs-
fachangestellte/r oder eine vergleichbare Qualifikation mit mehr-
jähriger Berufserfahrung. Gewissenhaftes und korrektes
Arbeiten, sicheres und freundliches Auftreten, gute mündliche
und schriftliche Ausdrucksfähigkeit, Freude am Kontakt und 
Umgang mit Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen sowie
Interesse an der Anwendung von Rechtsvorschriften werden vo-
rausgesetzt. Wenn Sie außerdem noch gute EDV-Kenntnisse, 
Belastbarkeit und Motivation mitbringen, passen Sie wunderbar 
zu uns.

Sie erwartet ein sicherer, unbefristeter Arbeitsplatz, eine 
abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem guten
Betriebsklima sowie eine angemessene Vergütung in Anlehnung
an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
bis zum 26. Juni 2020 an die Gemeinde Böttingen, 
Allenspacher Weg 2, 78583 Böttingen.
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Herr Bürgermeister Buggle,
Telefon: 07429/9305-0 oder benedikt.buggle@boettingen.de
zur Verfügung.

Praxis Dr. med. Ulrich Kroczek

Unsere Praxis ist 
vom 8. Juni - 19. Juni 2020

geschlossen.
Vertretung:

Dres. Lux/Schletterer, Mühlheim, Tel. 85 66
Dr. Kappeler, Fridingen, Tel. 12 11 (ab 15.06.)

E. Lischerong, Fridingen, Tel. 2 34

Praxis Dres. Lux & Schletterer 
Pfingstferien

Liebe Patienten, unsere Praxis 
ist vom 2. - 5.6. geschlossen. 

Wir werden vertreten von 
Dr. Kroczek, Mühlheim, 07463-7676, 

Dr. Olpp, Kolbingen 07463-990050 und 
E. Lischerong, Fridingen 07463-234 

Erdaushub zu verschenken 
Keine Humus Erde, eher Material zum Auffüllen. 

Standort 88637 Buchheim 
Familie Heuser  - Tel. 07777 - 93 87 95 



SCHREINEREI LÖHLE GmbH
Zollerstraße 2 | D-78567 Fridingen
Tel. 07463 / 9 73 33
www.schreinerei-loehle.de

KÜCHEN MIT STIL
Frische Ideen für Ihre Küche!

• Neuküche 
• Alternative: Wechsel der Front, Arbeitsplatte u. Spüle
• Glasrückwände

Design und Technik: Nobilia, Bosch, Gaggenau, Franke, Blanco

Hausarztpraxis Dr. Kappeler 
Unsere Praxis ist geschlossen vom 

02.06.2020 bis 12.06.2020 
Vertretungen in dringenden Fällen: 

E. Lischerong (02. - 10.06.2020)
Dr. Kroczek und Dr. Olpp (02. - 05.06.2020)
und Dres. Lux/Schletterer (08. - 10.06.2020)



Brennholz Buche trocken
ofenfertig zu verkaufen. Tel. 0152/36237950 

Angebot zum Wochenende:
Frische Hähnchenkeulen               100 g  0,89 €
Fleischkäse fein                                          100 g  1,09 €
Pizzafleischkäse                                     100 g  1,09 €
Zwiebelfleischkäse                               100 g  1,09 €
Heute:  ab 900 Uhr:      Kesselfleisch 
             ab 1600 Uhr:     Schnitzel, Cordon bleu,  
                                      Hähnchenkeulen, Fleischküchle, 
                                      Grillbauch, Fleischkäse
                                       

Irndorf • Johannesstraße 3 
EU-Zertifizierter Schlachtbetrieb

Tel. 07466-2 65 • Fax 07466-15 73 • Mobiltelefon 0171-9 14 77 94 

Metzgerei Rainer Steidle

Fleisch u. Wurst-Qualität erster Güte

Enten - Gänse - Puten und Mast bitte vorbestellen!
Neuhausen ehem. Milchhaus, Schwandorfer Str. 2,  12.30 Uhr, Fridingen, Rath.
12.45 Uhr, Stetten, b. Schlüssel 13.00 Uhr, Mühlheim, Bahnhof 13.15 Uhr, 
Kolbingen, Rath. 13.30 Uhr, Renquishausen, Rath. 13.40 Uhr, Königsheim, Rath.
13.50 Uhr,  Böttingen, Raiffeis.Bank. 14.00 Uhr, Mahlstetten, Rath. 14.15 Uhr
Geflügelzucht J. Schulte • 05244/89 14 • www.gefluegelzucht-schulte.de

Gr. Geflügelverkauf am Mi., 03.06.2020 und 01.07.2020

NEU - NEU - NEU 
Pizzeria Schützenhaus

Renquishausen, Buchweg 17

Wegen Leitungsstörung momentan bitte diese
Tel.-Nr. verwenden: 015229085898

Tortellini mit Bio-Salbei, Parmesan, 
Käse- oder Tomatensauce € 5,50 

Am Pfingstmontag haben wir von 10.00-21.00 Uhr
geöffnet. 

Es wünschen schöne Pfingsten 
Enzo mit Familie 

Mini-Aussie
Kleine, kluge, anhängliche Hunde.

Wir erwarten Welpen!
Liebev. Aufzucht, Eltern haben alle Gesundheitsuntersuchungen. 

Tel.: 07575 / 92 66 333

Dr. med. H.-U. Olpp  
Die Praxis ist vom

8.6. - 19.6.20 geschlossen.
Vertretung in dringenden Fällen:
Dres. Lux + Schletterer Tel. 8566 
Dr. Kappeler Tel. 1211 
E. Lischerong Tel. 234



Die ADRESSE vor Ort!
Handel  Handwerk  Gewerbe

 vor Ort!
Special

647 „DONNERSTAGS“ ❘ EMMINGEN-LIPTINGEN

Ch
i�toph Wi���


Wilhelmstraße 12
78600 Kolbingen

Telefon 07463 I 7758
mail@wieser-treppengelaender.de

- Treppenrenovierung
- Massivholzmöbel
- Zimmertüren
- Bodenbeläge
- Wandverkleidungen

Gerne berate ich 
Sie unverbindlich 
vor Ort bei Ihnen

zu Hause

Annahmestellen: Fridingen, Liptingen u. Emmingen (Hildebrandmoden)

Sauber in die Frühlingszeit 

Ihr Fachbetrieb
WZ-Abgastechnik

Stockacher Str. 33
78579 Neuhausen
Tel. 0 74 67 / 91 00 13
Fax 0 74 67 / 91 00 14



„DONNERSTAGS“ ❘ EMMINGEN-LIPTINGEN KW 22



„DONNERSTAGS“ ❘ EMMINGEN-LIPTINGEN KW 22

Sendai 135
TUT - Möhringen · Gänsäcker 60
Unsere Ausstellung ist gegenwärtig nur
nach Terminvereinbarung geöffnet:
Tel. 07462 94 91-0
info@hilzinger-ofenbau.de
www.meisterbetrieb-im-ofenbau.de
Wir beraten Sie gerne!

Kachelofenservice
• Wir sanieren Ihren Kachelofen fachgerecht
• Feuriges Heizen mit gutem Gewissen
• Alten Heizeinsatz einfach austauschen
• BimSchV-Grenzwerte erfüllen, 
Umwelt entlasten und Geld sparen

• Niedrigste Feinstaubwerte

Holen Sie sich ein Angebot 
vom Meisterbetrieb!

B e ra t u n g  -  P l a n u n g  -  Ko n s t r u k t i o n  -  B a u

Hartmut Jäger
Gipser und Stuckateur
Malerarbeiten

Hattelmühle 8
78579 Schwandorf
Tel. 0 77 77 920 180
Fax 0 77 77 920 181

Große Auswahl an Klavieren und
Flügeln, neu und gebraucht. Ausführung
sämtl. Reparaturarbeiten, Stimmservice. 

Mietkauf und Finanzierung möglich.

Rieger-Klavierhaus
Riegertsbühlstr. 30 • 78601 Mahlstetten • � 07429/99011
info@rieger-klavierhaus.de • www.rieger-klavierhaus.de

 

             
 

    

 

Private Musikschule
Karin Messner

Auf Nordfeld 10 · 78647 Trossingen
Tel.: 0 74 25/3 11 08
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Schulstraße 3 • 78532 Tuttlingen



„DONNERSTAGS“ ❘ EMMINGEN-LIPTINGEN KW 22

Estrich vom Fachmann
über 40-jährige Erfahrung

Verlegung von Zementestrich, Anhydritestrich,
Fließestrich und Isolierungen

Meinhard Rudnick
78580 Bärenthal
Tel.. 07466/217
Fax: 07466/1599
Mobil: 0151/22013492

Walter Fröhlich
Steinmetzmeister

Natursteine
Grabmale
Treppen

Unterschwandorf 3,
78579 Neuhausen o.E.,

Tel. 0 77 77/3 08
Fax 17 37



„DONNERSTAGS“ ❘ EMMINGEN-LIPTINGEN KW 22

Tobias Glaenz
Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Strafrecht und
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Königstraße 7
78532 Tuttlingen
Telefon 07461 / 16 51 30
Telefax 07461 / 16 51 31

Rechtsanwalt@Glaenz.de   www.Glaenz.de

Bekleidungshaus Müller
Hauptstr. 37 • 78357 Mühlingen
Telefon 07775 232

FHB Zimmermannsbekleidung
(Hüte, Westen, Hosen, Zubehör)

Zimmermannsbekleidung 
in allen Größen! 



Die Metzgerei vor der Haustür☺
immer jeden Freitag mit unserem WALK-MOBIL in:

Fridingen a.D., Gartenstraße 11 beim Bettinger
von 14.30 bis 15.00 Uhr

Buchheim, Donautalstraße 6 bei Frey’s im Hof
von 15.10 bis 15.30 Uhr

Neuhausen Ob Eck, Siemensring 
ab 10.30 Uhr 3 Haltestellen bis 11.15 Uhr beim Autohaus Schaz
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 Sa 06.06. 
H

l. N
orbert von Xanten, B

ischof, O
rdensgründer 

8:00  Sch 
Rosenkranz und Herz-Mariä-Messe                           Z:  Pfarrer Billharz 

  
 

  
 

   So 07.06. 
H

O
C

H
FEST D

ER
 ALLER

H
EILIG

STEN
 D

R
EIFALTIG

K
EIT, 

SO
N

N
TAG

 TR
IN

ITATIS 
Die Kollekten und die Spenden sind für den Auferstehungsweg   

9:30  Sch 
Rosenkranz  

  
 

10:00  Sch 
Hocham

t - W
ASSER-; ÖL- UND SALZW

EIHE             Anm
eldung erforderlich 

Z:  Pfarrer Billharz,   L:  LS. Störk , S. Truckenbrod    
  

 

14:30  Sch 
Hocham

t - W
ASSER-; ÖL- UND SALZW

EIHE            Anm
eldung erforderlich 

Z:  Pfarrer Billharz,   L:  LS. Störk , S. Truckenbrod    
  

 

15:30  Sch 
Rosenkranz auf dem

 Kreuzweg                                       Z:  Pfarrer Billharz 
  

 

  
 

M
i 10.06. 

 
  

 

18:30  Em
 

Andacht für den Frieden 
  

 

 Bibelw
ort: Johannes 6,51-58 

N
icht w

ie das Brot, das eure Väter gegessen haben. N
icht w

ie das, w
as ihr 

unhinterfragt von euren Vorfahren und Traditionen übernehm
t. Etw

as lernen. Es zu 
etw

as bringen. G
eld verdienen. Erfolg haben. Sein Im

age pflegen. G
eltung und 

Anerkennung erreichen. D
as m

ag alles in O
rdnung sein. 

Es ist nur nicht das, w
as w

irklich lebendig m
acht. Es ist nicht das, w

ozu w
ir berufen 

sind und w
as unsere Seele nährt. D

as lebendige Abbild G
ottes, Jesus C

hristus, 
seine Liebe, seine G

egenw
art, sein G

eist, das ist das Brot, das uns w
irklich nährt. 

N
achhaltig. In der Tiefe. C

hristus, das Leben selbst ist in uns. Jetzt in diesem
 

M
om

ent. U
nd im

 nächsten. W
ir m

üssen nichts tun. W
ir m

üssen nichts haben oder 
erreichen w

ollen. W
ir sind schon lebendig. Erfüllt m

it Leben und Lebendigkeit. W
ir 

m
üssen unser kleines Ego nicht m

ehr füttern, nicht nach Anerkennung, G
eld und 

M
acht streben. W

ir sind schon. Lebendig. R
eich. G

esegnet. G
enährt. 

Allein das gilt es zu begreifen und aus diesem
 Vertrauen heraus zu leben. Jetzt, 

diesen M
om

ent.                                                                             K
laus M

etzger-B
eck  

D
o 11.06. 

FR
O

N
LEIC

H
N

AM
 

H
O

C
H

FEST D
ES LEIB

ES U
N

D
 B

LU
TES JESU

 C
H

R
ISTI 

8:45  Lip 
Hl. Messe   Anm

eldung erforderlich 
Z:  Pfarrer Billharz,    L:  G. Hirth-Feigenbutz    

  
 

10:15  Em
 

Hl. Messe  Anm
eldung erforderlich                        Z:  Pfarrer Billharz 

  
 

16:00  Em
 

Eucharistische Anbetung                                             Z:  Pfarrer Billharz 
  

 

17:00  Em
 

feierliche Fronleichnam
svesper                               Z:  Pfarrer Billharz 

  
 

19:00  W
o 

Abendlob                                                                             G: M
. Kießling 

  
 

Fr 12.06. 
Leo III., Papst 

7:45  Em
 

Eucharistische Anbetung im
 Schweigen, Beichtgelegenheit,  

Laudes und Hl. Messe                                         Z:  Pfarrer Billharz 
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  D
ie Bitte „Kom

m
 H

eiliger G
eist“ kann uns helfen zu hoffen, dass w

ir die 
G

egenw
art und die Zukunft m

it seiner H
ilfe bestehen. 

 In dieser H
offnung grüße ich Sie, bleiben Sie gesegnet und gesund 

   
     Ihre G

em
eindereferentin         

  Liveübertragung der G
ottesdienste finden w

eiterhin statt: 
 

jeden Sonn- und Feiertag 10.15 U
hr  aus der Pfarrkirche St. 

Silvester 
 

alle W
erktagsgottesdienste aus der Pfarrkirche St. Silvester 

Diese können Sie über unsere Hom
epage/ Gottesdienstordnung aufrufen: 

w
w

w
.seegg.de 

                    
Sa 30.05. 

 
  

 

     8:00
 

16:30  Sch
 

Schw Rosenkranz und Hl. Messe                                                      Z:  Pfarrer Billharz          
Tauffeier von Milian Knopf                                                         Z:  Pfarrer Billharz                                                                         

  
 

  
 

So 31.05. 
H

O
C

H
H

EILIG
ES PFIN

G
STFEST - RENOVABIS-Kollekte 

8:45  Lip 
Hl. Messe         Anm

eldung erforderlich  
Z:  Pfarrer Billharz,     L:  V. Knopf     

  
 

10:15  Em
 

Hl. Messe        Anm
eldung erforderlich                                      Z:  Pfarrer Billharz                          

  
 

15:00  Sch 
Maiandacht     Anm

eldung erforderlich                                     Z:  Pfarrer Billharz 
  

 

19:00  W
o 

Abendlob                                                                                                      G: M
. Kießling 

  
 

  
 

M
o 01.06. 

Pfingstm
ontag - G

edenktag, „M
aria, M

utter der K
irche“ 

8:00  Sch 
Rosenkranz und Hl. Messe zu Ehren der seligen Jungfrau Maria,  
Mutter der Kirche         Anm

eldung erforderlich                              Z:  Pfarrer Billharz 
  

 

10:15  Em
 

Hl. Messe                     Anm
eldung erforderlich                         Z:  Pfarrer Billharz 

  
 

  
 

M
i 03.06. 

H
l. K

arl Lw
anga und G

efährten, M
ärtyrer 

  
 

19:00  Lip 
Atem

pause am
 Abend                                                                             G: M

. Kießling 
  

 

  
 

D
o 04.06. 

G
ebetstag um

 geistliche B
erufe 

  
 

17:30  Lip 
Gebet um

 geistliche Berufungen                                                       Frau Schönbrunn 
  

 

  
 

Fr 05.06. 
H

erz-Jesu-Freitag 
15:00  Sch 

Beichtgelegenheit im
 Mesnerhaus                                                    Z:  Pfarrer Billharz 

  
 

16:00  Sch 
Via Lucis anschl. Herz-Jesu-Messe                                                  Z:  Pfarrer Billharz 

  
 

  
 


